
  

Ein Bekenntnis nach 110 Minuten

Vermeintlicher Oldtimer-Kaufinteressent war ein Journalist

Im vorliegenden Fall geht es um das Rechercheverhalten der Redaktion einer
Fachzeitschrift, die sich mit Oldtimern beschäftigt. Der Beschwerdeführer berichtet,
er besitze einen Oldtimer. Bei einem Besichtigungstermin habe sich auch ein
vermeintlicher Kaufinteressent eingefunden. Der Termin habe 110 Minuten gedauert.
Erst dann habe der angebliche Kaufinteressent überraschend seine wahre Identität
als Journalist offenbart. Er habe mitgeteilt, dass er einen bebilderten, anonymisierten
Artikel über den angebotenen Oldtimer veröffentlichen wolle. Auf Nachfrage
hinsichtlich der frei erfundenen Hintergrundgeschichte habe der Käufer erklärt, dass
nur auf diesem Wege eine wahrheitsgetreue Darstellung des Verkäufers über seinen
Oldtimer möglich wäre. Der Chefredakteur der Zeitschrift reagiert auf die Beschwerde
überrascht, zumal der Beschwerdeführer bei dem eigentlichen Vorgang nur
unbeteiligter Beobachter gewesen sei. Ziffer 4 des Pressekodex – so der
Chefredakteur weiter – besage, dass sich Journalisten grundsätzlich zu erkennen
geben. Wörtlich steht da: „Unwahre Angaben des recherchierenden Journalisten
über seine Identität und darüber, welches Organ er vertritt, sind grundsätzlich mit
dem Ansehen und der Funktion der Presse nicht vereinbar.“ Allerdings heiße es im
nächsten Absatz: „Verdeckte Recherche ist im Einzelfall gerechtfertigt, wenn damit
Informationen von besonderem öffentlichem Interesse beschafft werden, die auf
andere Weise nicht zugänglich sind.“ 

Der Beschwerdeausschuss erkennt keinen Verstoß gegen die in Ziffer 4 des
Pressekodex gezogenen Grenzen der Recherche. Die Beschwerde ist unbegründet.
Im vorliegenden Fall ist nach Richtlinie 4.1 des Kodex auf ein entsprechendes
Fachpublikum abzustellen. Bei diesem ist ein hinreichendes Interesse anzunehmen,
zu erfahren, wie gebrauchte Oldtimer von Verkäufern präsentiert werden und ob
dabei mit Tricks gearbeitet wird. Auch konnte die Zeitung hinreichend glaubhaft
machen, dass diese Informationen nicht zu erlangen sind, wenn sich der Journalist
von vornherein als solcher vorstellt und damit preisgibt, dass er über entsprechende
Kenntnisse verfügt. 

Aktenzeichen:0508/22/1
Veröffentlicht am: 01.01.2022
Gegenstand (Ziffer): Grenzen der Recherche (4);
Entscheidung: unbegründet 
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